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Boureglemenl der Gemeinde

VORDERTHAL

I

Die Gemeindeversommlung von Vorderthol, gestützt ouf dos
kontonole Plonungs- und Bougesetz, beschliesst:

ZWECK U ND GELTUNGSBEREICH

Art. I

Dos Boureglemenl und die übrigen Plonungsmittel be-
zwecken:
o) eine houshölterische Nutzung des Bodens, insbesondere die

Erholtung des Kulturlondes und schützenswerier Gebiele;
b) eine geordnete bouliche Entwicklung der Gemeinde;
c) die Wohrung und Förderung der Eigenort des Orts- und

Londschoftsbildes;
d) die Sicherstellung von gesunden Umweltbedingungen.

Art.2

Dos Boureglement und die Plonungsmiltel gellen für dos gon-
ze Gebiet der Gemeinde Vorderthol.

Art.3

I Bou- und Zonenvorschriften finden Anwendung ouf die Errich-
tung und Anderung von Bouten und Anlogen.

2 Eine Anderung liegt nomenllich donn vor, wenn Bouten und
Anlogen öusserlich umgesloliet, erweitert, erheblich umge-
bout oder einer neuen, boupolizeilich bedeutsomen Zweckbe-
stimmung zugef ührt werden.

Arl.4

Vorbeholten bleiben die Besiimmungen des Übrigen kommu-
nolen, kontonolen und eidgenössischen Rechts.

Zweck

Geltungsbereich
örtlich

Geltungsbereich
sochlich

Vorbeholl des
übrigen Rechts

$ 75 t*z
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2 PTANUNGSMINEL

Art.5

I Die Gemeinde erfüllt ihre Plonungspflichl durch den Erloss von
Zonen- und Erschliessungsplönen somt den zugehörigen Vor-
schriften.

2 Sie konn ouch Richtplöne, Gestoltungsplöne und Plonungszo-
nen erlossen.

3 Der Gemeinderot informiert die Bevölkerung periodisch über
den Stond der Plonung.

Arl. 6

I Dos Boureglement enthölt Bestimmungen, welche die in Art. 5
genonnien Plöne nöher umschreiben.

2 Es legt zudem die ollgemeinen Bouvorschriften fest und regelt
dos Boubewilligungsverfohren.

Art.7

I Der Gemeinderot konn Richtplöne erlossen

2 Sie zeigen die onzustrebende Enlwicklung in den Bereichen
Siedlung, Londschoft, Verkehr und Versorgung sowie weileren
Bereichen ouf. Sie können Angoben über wirtschoftliche und
soziole Auswirkungen und über ihre Durchführung in techni-
scher, finonzieller und zeitlicher Hinsicht entholten.

3 Kommunole Richtplöne berücksichtigen die Übergeordneten
Plonungen und jene der Nochborgemeinden.

Art.8

I Die Richtplonentwürfe sind wöhrend 30 Togen öffentlich ouf-
zulegen, bevor der Gemeinderot dorÜber beschliesst.

2 Wöhrend der Auflogefrist konn sich jedermonn dozu schriftlich
beim Gemeinderot öussern. Der Gemeinderot hot zu den Ein-

wendungen Stellung zu nehmen.

3 Noch der Festsetzung durch den Gemeinderot sind die Richt
plöne durch den Regierungsroi zu genehmigen.

6

s ls

$ zst

Plonungspflicht

Boureglement

Richtplöne
o) lnholt

b) Verfohren

$ ztt

s13
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s32c) Wirkungen

Nutzungsplöne
o) Zonenplon

b) Erschliessungs-
plon

c) Gestoltungs-
plon

Art.9

I Die Richtplöne sind für olle Behörden und Versorgungswerke in
der Gemeinde verbindlich.

2 Sie können von jedermonn eingesehen werden.

3 Beierheblich geönderten Verhöltnissen oder neuen Aufgoben
sind die Richtplöne onzupossen.

Art. l0

Die Gemeindeversommlung erlösst einen Zonenplon, der dos
Gemeindegebiet in Zonen verschiedener Nutzungen, Ausnütz-
ung, Bouweise und lmmissionstoleronz einteilt. Dos Bouregle-
ment enthölt die nöheren Bestimmungen der einzelnen Zonen.

2 Für besondere Gebiete, wie nomentlich Kernzonen und
Schutzgebiete, können Teilzonenplöne mit eigenen Vorschrif-
ten erlossen werden.

Art. I I

I Die Gemeindeversommlung erlösst einen €rschliessungsplon,
der ouf die Zonenplöne obgestimmt ist.

2 Er ordnet die Erschliessung der Bouzone mit Verkehrsonlogen
und Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen (Wosser, En-
ergie, Abwosser).

3 Tröger der Versorgungswerke sind rechtzeiiig in die Plonung
einzubeziehen.

Art. 12

Der Gemeinderot konn ouf Antrog sömtlicher GrundeigentÜ-
mer für eine zusommenhöngende Boulondflöche von mindes-
tens 3'000 mz, in der Kernzone von mindestens l'500 mz einen
Gestoltungsplon edossen.

2 Der Gestoltungsplon enthöll neben einem Plon Sonderbouvor-
schriften, die von den Vorschriften des Kontons und der Ge-
meinde obweichen können, sofern dodurch eine wesentliche
Verbesserung gegenüber der Normolbouweise erreicht wird.

3 Für die im Zonenplon speziell bezeichneten Gebiete muss ein
Gesloltungsplon vorgelegt werden.

s33

s$ 15,
18,21

s22
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d) Erloss und
Anderung von
Nutzungsplönen

Plonungszone

Arl. 13

I Die Enlwürfe von Nutzungsplönen mit den zugehörigen Vor-
schriften sind wöhrend 30 Togen öffentlich oufzulegen.

2 Einsprochebefugnis, Beschwerderecht und Beschlussfossung
bestimmen sich noch konionolem Recht.

3 Vomzustöndigen Gemeindeorgon beschlossene Nutzungsplö-
ne bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der Genehmigung des Re-
gierungsrotes. Sie sind für jedermonn verbindlich.

Art. 14

Bis zum Erloss oder wöhrend der Anderung von Nutzungsplö-
nen konn der Gemeinderot für genou bezeichnete Gebiete
Plonungszonen festlegen. lnnerholb der Plonungszone dorf
nichts unternommen werden, wos die Nulzungsplonung er-
schweren könnte. Der Gemeinderoi konn genouere Nutzungs-
vorschrif ten erlossen.

2 Die Douer von Plonungszonen isl zu befristen. Sie betrögt
löngstens drei Johre und dorf in begründeien Föllen um höchs-
tens zwei Johre verlöngeri werden.

3 Die Plonungszonen werden mit der öffentlichen Aufloge für je-
dermonn verbindlich. Dos weitere Verfohren richtet sich noch
konlonolem Recht.
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3 ALLGEMEINE BAUVORSCHRIFTEN

A. Erschliessung

Art. 15

I Die Groberschliessung besteht in der Ausstottung des Bouge-
bietes mit den Houptströngen der Strossen-, Wosser, Energie-
und Abwosseronlogen.

2 Sie wird von der Gemeinde, ihren Anstolten oder den Versor-
gungswerken noch Ausbouprogromm und boulicher Entwick-
lung durchgeführt.

3 Der Gemeinderot konn mit bouwilligen Grundeigentümern die
vozeitige Erschliessung vereinboren.

4 Für die im Zonenplon speziell bezeichneten Gebiete hoben
die Grundeigentümer die Groberschliessung noch den durch
die Gemeinde genehmigten Plönen selbst und ouf eigene
Kosten durchzuführen.

Art. 16

Die Feinerschliessung verbindet die einzelnen Bougrundstücke
mit den Anlogen der Groberschliessung.

2 Sie ist Soche der Grundeigentümer, soweit sie nicht von der
Gemeinde oder den Versorgungswerken erslellt wird.

3 Soll eine Erschliessungsonloge mehreren Grundeigentümern
dienen, so können sie Erstellung und Unterholl vertroglich re-
geln oder eine Flurgenossenschofl gründen.

4 Der Gemeinderot konn Eigentümer besiehender privoier Er-

schliessungen verpflichten, die Mitbenülzung durch Dritte ge-
gen volle Enischödigung zu dulden, sofern dies zumutbor und
für eine londsporende oder zweckmössige technische Lösung
nolwendig ist. Er konn die Feinerschliessung ouch ouf dem We-
ge der Ersotzvornohme noch den Bestimmungen des kontono-
len Rechts durchführen.

Art. 17

Die Kosten für die Erschliessung oder den Ausbou von Grober-
schliessungsstrossen werden durch einen Beitrog der Gemein-
de und Beitröge der Grundeigentümer, denen ein wirtschoft
licher Sondervorieil erwöchst, finonziert.

\\Rkserveol \Compqny\RP\sOO Vorderlhol\01 OP\Boureglemenl\Boureglement Genehmlgung.doc
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Beitröge und Ge-
bühren on ondere
Erschliessungs-
onlogen

Boureife

2 Der Kostenonteil der Gemeinde bestimmt sich noch dem Nut-
zen für den Gemeindegebrouch und wird im Erschliessungs-
plon festgelegt.

3 Die Erschliessungsbeitröge der Grundeigentümer bestimmen
sich noch Mossgobe der ihnen erwochsenden Sondervorteile
und unter Berücksichtigung ollfölliger Nochteile. Der Anteil je-
des Grundeigentümers wird in einem Beitrogsplon festgesetzt.
Die Verteilungsgrundsölze und dos Verfohren der Festsetzung
und des Bezuges der Beitröge bestimmen sich noch kontono-
lem Recht.

Art. tg

Die Beitröge oder Gebühren für den Anschluss onderer Ver-
und Entsorgungsnelze (Wosser, Abwosser, Elektrizitöt) sowie die
Betriebsgebühren für deren Benützung bestimmen sich noch
den jeweiligen Reglementen und Konzessionen der Versor-
gungswerke.

Art. 19

I Bouten und Anlogen dürfen nur ouf boureifen Grundstücken
errichtet werden.

2 Ein Grundstück ist boureif, wenn es für die betreffende Nutzung
genügend zugönglich ist und die erforderlichen Wosser-, Ener-
gie- und Abwosserleitungen so nohe heronfÜhren, doss ein An-
schluss ohne erheblichen Aufwond möglich ist.

3 Genügende Zugönglichkeit seizi eine rechtlich gesicherte und
technisch hinreichende Zufohrt, ousnohmsweise einen blossen
Zugong, vorous. Technisch hinreichend ist eine Zufohrt, wenn
sie der zu erwortenden Beonspruchung durch BenÜtzer und
durch öffeniliche Dienste gewochsen ist.

4 Wer Erschliessungsonlogen ouf onderen GrundstÜcken beon-
sprucht, hoi die dinglichen Benützungsrechte durch einen
Grundbuchouszug ouszuweisen.
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B. Schulz des Orts- und Londschoftsbildes

Arl.20

Bouten und Anlogen sind so zu gestolten, doss sie hinsichtlich
ihrer Gesomlerscheinung (Stellung, Form, Stoffelung und Glie-
derung der Boumossen, Dochform und Dochneigung, Mote-
riol, Forbgebung, Umgebung) dos mossgebliche Londschofts-,
Orts-, Quortier- und Strossenbild nicht stören.

2 7ur Verhinderung einer störenden Bougesioltung konn der Ge-
meinderot im Boubewilligungsverfohren Bedingungen und
Auflogen verfügen oder Projektönderungen verlongen.

Art,21

An die Gestoltung von Bouten und Anlogen sowie deren Um-
gebung werden erhöhte Anforderungen gestellt:
o) in der Kernzone;
b) on exponierten Honglogen;
c) im Sichtbereich von künsilerisch und geschichtlich wertvol-

len Stötten, Bouten und Anlogen sowie in besonders schö-
nen Londschoften;

d) bei Bouten, die dos Strossen-, Plotz- oder Londschoftsbild
wesentlich beeinf lussen.

Art.22

Flochdochbouten sind nur ousnohmsweise, nomentlich bei
Klein- und gewerblichen Bouten, gestottet.

Art.23

I Dos Aufstellen von neuen sowie die Erweiterung von bestehen-
den Aussenontennen und Porobolspiegeln bedorf einer Bou-
bewilligung im vereinfochten Verfohren (Art. 84). Diese ist zu

erteilen, sofern die Anforderungen von Art.20 f erfÜllt sind.

2 Reklomen und öhnliche Einrichtungen (wie Worenoutomolen,
Schilder) sind zulössig, wenn sie die bouliche Umgebung und
dos Orts- und Londschoftsbild nicht beeintröchtigen.

\\Rkserveol\Compony\RP\sOOVorderthol\Ol OP\Boureglemenl\BoureglemenlGenehmlgung.doc
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C. Konslruktion und Hygiene

furt.24

Bouten und Anlogen sind so zu erstellen und zu unterholten,
doss sie weder Personen noch Sochen geföhrden.

2 Bouten zu Wohn-, Arbeits- oder Aufentholtszwecken müssen
den Anforderungen des Gesundheitsschutzes enisprechen.

3 Bouten und Anlogen mit erheblichem Publikumsverkehr sind so
zu gestolten, doss sie ouch für Behinderte zugönglich sind und
von ihnen benützt werden können.

Art.25

I Bouten und Anlogen sind so zu erstellen und zu unterholten,
doss die für ihre Zwecke notwendige Festigkeit gewöhrleistet
isl.

2 ln den im Zonenplon bezeichneten Überschwemmungsgebie-
ten dürfen Bouten und Anlogen nur mit Bedingungen und Aut
logen erstellt werden, welche die Sicherheit gewöhrleisten.

3 Durch Brond oder ondere Elementorereignisse beschödigte
Bouten sind innert ongemessener, vom Gemeinderot festzu-
setzender Frist, wieder hezuslellen oder gonz obzubrechen.

4 Wenn der Zustond einer Boute oder einzelner Röume Men-
schen, Tiere oder fremdes Eigentum geföhrdet, so konn der Ei-

gentümer vom Gemeinderot zur Abhilfe, nötigenfolls zur Röu-
mung oder Abbruch der Boule verholten werden.

Atl.26

Bei der Stellung der Wohnboulen ist ouf eine gute Besonnung
und Belichtung Rücksicht zu nehmen.

2 Alle Röume sind entsprechend ihrer Zweckbeslimmung und
dem Stond der Technik gegen Scholl, Költe und Feuchtigkeit
ousreichend zu isolieren.

t2

s54

ss7

Sicherheit und
Gesundheii

Konstruktion

Wohnhygiene
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Umgebungs-
gestoltung

Kinderspielflöchen

Grundsotz

Lörmempfindlich-
keitsstufen

lmmissionsgrode

Aln.27

Die Umgebung von Bouten und Anlogen, insbesondere in
Wohnzonen, sollen genügend Grünbereiche Böume, Ströu-
cher und Hecken entholten. Auf die vorhondenen Böume,
Hecken und Ströucher ist bei Überbouungen besonders Rück-
sicht zu nehmen.

Art.28

Beim Neubou von Wohnhöusern mit 4 oder mehr Wohnungen
sind gutbesonnte Kinderspielflöchen obseits vom Verkehr on-
zulegen. Die Grösse betrögt mindestens 20% der zu Wohn-
zwecken genulzten Bruttogeschossflöche. Diese Plötze dürfen
ihrem Zwecke nicht entfremdet werden.

D. Emissionen und lmmissionen

Atl.29

Bouten und Anlogen sind so ouszuführen, onzupossen und zu
unlerholten, doss sie sowenig Lörm, Dünste, Gerüche, Erschüt-
terungen und ondere Emissionen ezeugen, wie dies technisch
und betrieblich möglich ist.

2 Die Boubewilligung ist zu verweigern, wenn der bestimmungs-
gemösse Gebrouch einer Boute oder Anloge für die Nochbor-
schoft noch Loge und Ortsgebrouch übermössige Einwirkun-
gen zur Folge hötte.

Arl.30

Den einzelnen Nutzungszonen werden im Boureglement Em-
pfindlichkeitsstufen gemöss den Lörmschutzvorschriften zuge-
ordnet. lm übrigen vollzieht der Gemeinderot im Rohmen sei-
ner Kompetenzen die Lörmschutz-Verordnung und dos konto-
nole Ausführungsrecht.

Art.3l

I Es werden unterschieden: Nicht störende, mössig störende und
stork störende Betriebe.

l3

s55
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2 Als nicht störend gelten Belriebe, die ihrer Funktion noch in
Wohnquortiere possen und keine erheblich grösseren Auswir-
kung entfolten, ols sie ous dem Wohnen entstehen.

3 Als mössig störend gelten Betriebe mit Auswirkungen, die im
Rohmen herkömmlicher Hondwerks- und Gewerbebetriebe
bleiben, ouf die üblichen Arbeitszeiten wöhrend des Toges be-
schrönkt sind und nur vorübergehend oufireten. Betriebe mit
weitergehenden Auswirkungen gelten ols stork störend.

Art.32

Der Gemeinderot vollzieht im Rohmen seiner Kompetenzen
die Vorschriften der Luftreinholte-Verordnung und des konio-
nolen Ausführungsrechts.

E. Verkehrssicherheil

Art.33

Bei der Neuerstellung von Bouten und Anlogen sind in onge-
messener Nöhe ousserholb des Sirossenbereiches genÜgend
Abstellflöchen für Motorfohzeuge und Fohrröder ouf privotem
Grund zu schoffen und douernd zu diesem Zweck zu erholten.
Bei Umbouten, Erweiterungen oder Zweckönderungen besteh-
ender Bouten und Anlogen sind Abstellflöchen im Umfong des
geschoffen Mehrbedorfes zu errichten.

2 Die Zohl der Abstellplötze ist unter BerÜcksichtigung folgender
Richtlinien festzusetzen :

o) bei Wohnbouten je Wohnung bzw. 100 mz Brutionutzflöche
1.5 Abstellplötze, wobei Gorogenvorplötze nicht ols Abstell-
plötze ongerechnet werden. Zusötzlich sind bei Mehrfomi-
lienhöusern ob 6 Wohnungen l0% der erforderlichen Ab-
stellplötze für Besucher voausehen und ols Besucherpork-
plötze zu erholten. Es ist ouf gonze Zohlen oufzurunden;

b) bei lndustrie-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und öhnlichen
Bouien setzt der Gemeinderot die Abstellplötze entsprech-
end den Normen des Verbondes Schweizerischer Strossen-
fochleute (VSS)fest.

Art.34

Strossenousfohrten sind Übersichtlich zu gestolten. Die den Ver-
kehrsverhöltnissen ongemessene Sicht dorf weder durch Bou-
ten, Mouern, Einfriedungen oder ondere Anlogen oder Pflon-
zen behindert werden.
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l5

Dochrinnen,
Abloufrohre,
Schneefönger

Ausnützungsziffer
o) Begriff

b) Anrechenbore
Bruttogeschoss-
flöche

2 Gorogenousfohrten dürfen höchstens ein Gefölle von 15 %
oufweisen, welches 3 m vor der Sirossenlinie ouf 3 % herobzu-
setzen isl.

Art.35

Bouten im Bereich von Strossen, Trotioirs und Wegen sind mii
Dochrinnen und Abloufrohren zu versehen. Auf Schrög-
döchern sind überdies Schneefönger onzubringen.

F. Bouweise, Slellung und Dimension der Bouten

Art.36

Die Ausnüizungsziffer (AZ) ist die Verhöllniszohl zwischen der
onrechenboren Bruttogeschossflöche der Geböude und der
onrechenboren Londflöche:

onrechenbore Bruttogeschossflöche

A7
onrechenbore Londflöche

Art.37

Als onrechenbore Bruttogeschossflöche gilt die Summe oller
ober- und unterirdischen Geschossflöchen, einschliesslich der
Mouer- und Wondquerschnitte.

2 Dovon werden nicht ongerechnet und doher in Abzug ge-
brocht:
o) zu Wohnungen gehörende Kellenöume, sofern sie nicht ols

Wohn- oder Arbeitsröume verwendbor sind;
b) die für die Houstechnik bestimmten Röumlichkeiten, wie no-

menllich für Heizungen, Lifl- und Klimoonlogen;
c) ollen Bewohnern, Besuchern und Angestellten dienende

Ein- oder Absiellröume für Motorfohzeuge, Velos und Kin-
derwogen sowie die Gemeinschofts- und Bostelröume in
Wohnhöusern und -siedlungen mit mehr ols 3 Wohnungen;

d) Verkehrsflöchen wie Korridore, Treppen und Lifte, die ous-
schliesslich nicht onrechenbore Röume erschliessen, ferner
bei Houseingöngen im Unlergeschoss die Houseingongszo-
ne mit Treppe zum dorüberliegenden Geschoss, sofern dos
Untergeschoss keine Wohn- und Arbeitsröume enthölt;

e) vergloste Veronden, Vorbouten, Bolkone und Terrossen oh-
ne heiztechnische lnstollolionen;
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c) Überbouungs-
zilfer

d) Anrechenbore
Londflöche

f) offene ein- und vorspringende Bolkone, sofern sie nicht ols
Loubengönge dienen, sowie offene Erdgeschosshollen und
offene. überdeckte Dochterrossen;

g) unterirdische gewerbliche Logerröume. die weder publi-
kumsoffen noch mit Arbeitsplölzen belegt sind;

h) der Ausbou eines Dochgeschosses, sofern es den Bestim-
mungen von Art. 42 entspricht und über dem obersten zu-
lössigen Vollgeschoss liegt. Allenfolls weiiere mögliche
Dochgeschosse sind onrechenbor.

Art.38

Die Überbouungsziffer gibt on, welcher Teil der onrechenbo-
ren Londflöche mit oberirdischen Geböuden (An- und Neben-
bouten eingeschlossen) belegt werden dorf.

2 Als oberirdisch gelten Bouteile über dem fertigen Terroin. Un-
berücksichtigt bleiben einzelne Abgrobungen für Treppen,
Rompen eic..

3 Für die Berechnung der überbouten Flöche gilt die senkrechte
Projektion der grössten oberirdischen Geböudeumfossung.
Nicht zur überbouten Flöche werden gerechnet:
. Dochvorsprünge und offene Bolkone bis zu 1.5 m Auslo-

dung;
. Aussenliegende Keller- und Eingongstreppen, Stützmouern,

öussere Lichtschöchte und dgl.

4 Grünflöchen und Flöchen für öffeniliche Nutzungen, soweit
diese der Freiholtung dienen, gehören zur onrechenboren
Londflöche.

Art.39

Die onrechenbore Londflöche ist die von der Boueingobe er-
fosste zusommenhöngende Flöche, soweit sie in bezug ouf die
Ausnützung noch nicht beonsprucht ist und in der Bouzone
liegt.

2 Nicht ongerechnet werden:
o) rechtskröftig ousgeschiedene Schutzzonen sowie offene

Gewösser und Wold;
b) die für die Erschliessung notwendigen Fohrbohnflöchen, so-

weit es sich nichl um eigentliche Houszufohrten hondelt;
c) projektierte Verkehrsonlogen, für deren Festlegung dos ge-

setzlich vorgesehene Verfohren eingeleitet oder durchge-
führt ist.
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e) Ausnützungs-
übertrog

Unterteilung und
Vereinigung von
Grundstücken

Geschosszohl

Art.40

I Grundeigentümer von unmittelbor ongrenzenden Grund-
stücken derselben Zone können durch Dienstborkeitsvertrog
noch nicht beonspruchte Nutzung eines Grundstückes ouf die
Boupozelle übertrogen.

2 Der Dienstborkeitsvertrog ist vor Boubeginn zur Eintrogung im
Grundbuch onzumelden. Die Diensiborkeit konn nur mit Zu-
stimmung des Gemeinderotes gelöscht werden.

Art.4l

Bei nochiröglicher Unterteilung eines Grundstückes oder Ver-
einigung mehrerer Grundstücke dorf die höchsizulössige Aus-
nützung der ursprünglichen beziehungsweise neuen Pozellen
nicht überschritten werden.

2 Bei Reihenhousüberbouungen und Gesomtüberbouungen ist
die Ausnützung gesomthofl einzuholien, ohne Aufleilung der
Pozelle in Einzelgrundstücke.

3 Diese Beschrönkungen können im Grundbuch ongemerkt wer-
den.

4n.42

I Die zulössige Geschosszohl wird durch die Zonenvorschriften
besiimmt. Für ihre Berechnung ist die Anzohl der Vollgeschosse
mossgebend.

Es werden unierschieden
o) Vollgeschosse
b) Untergeschosse
c) Dochgeschosse

2 Uniergeschosse gellen ols Vollgeschosse, wenn mehr ols 40 %

der Fossodenobwicklung um mehr ols 
.l.50 m, bis Oberkont

Geschossdecke gemessen, über dos gewochsene Terroin

hinousrogen. Liegt dos gestoltete Terroin tiefer ols dos ge-
wochsene, ist ouf dos gestoltete obzustellen.

3 Dos Dochgeschoss gilt ols Vollgeschoss, wenn die Dochebe-
ne, besiimmt durch die mox. Geböudehöhe und die mox'
Firsthöhe, ouf einer Lönge von mehr ols I /3 der entsprechen-
den Fossode durch Dochoufbouten durchsiossen wird. Doch-
einschnitte und Dochflöchenfenster werden wie Dochoufbou-
ten behondelt.
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4 Dochoufbouten hoben sich in Erscheinung und Proportionen
on den orisüblichen Aufbouten zu orientieren.

Arl.43

Als Geböudehöhe gilt dos Moss vom ousgemittelten ge-
wochsenen Boden in der Fossodenmitte bis zum Schnittpunki
der Fossode mit der Dochhout, bei Flochdöchern bis zur Ober-
konte des Dochobschlusses.

2 Nicht berücksichtigt werden:
o) die Höhe des Giebeldreiecks beiGiebelfossoden;
b) Aufbouten bei Schrög- und Flochdöchern, sofern sie nicht

mehr ols einen Drittel der Fossodenlönge einnehmen;
c) dos Attikogeschoss und die Dochbrüstung, sofern sie min-

destens um dos Moss ihrer Höhe von der Fossode zurück-
versefzt sind.

3 Bei Dochneigungen über 45 Grod wird dos Mehrmoss, dos sich
bei einem 45 Grod geneigten Doch ergöbe, zur Geböudehö-
he gerechnet.

4 Bei in der Höhe gestoffelten Bouien wird die Geböudehöhe je-
des Boukörpers gesondert bestimmt.

furt.44

Als Firsthöhe gilt dos Moss vom ousgemittelten gewochsenen
Boden in der Fossodenmitte bis zum höchsten Punkl der Doch-
konstruktion.

2 Bei in der Höhe gestoffelten Bouten wird die Firsthöhe jedes
Boukörpers gesondert bestimmt.

Art.45

IB

$ 00,

Geböudehöhe

Firsthöhe

Geböudelönge

bouten

\\RkserueOl \Compony\RP\500 Vorderthol\01 OP\gqureglement\Boureglemenl G6nehmigung.doc

L-_

1 Als Geböudelönge gilt die löngsie Fossodenobmessung

2 Bei obgeselzten und gegliederten Fossoden bemisst sie sich

noch der senkrechten Projektion ouf eine Pozelle zur Houpt
fossode.

3 Die zonengemösse Geböudelönge gilt fÜr Einzel- und Reihen-



Grenzobstond;
Begriff und
Messweise

Grenzobstond;
Nebenbouten,
unterirdische
Bouten

Art.46

I Der Grenzobsiond ist die küzeste Verbindung avischen Gren-
ze und Fossode

2 Die Grenzobstönde werden senkrechi ouf die Fossode und
über die Ecken mit dem kleineren Rodius gemessen.

3 Vorbouten wie Dochvorsprünge, Treppen, Erker, Bolkone usw.
dürfen den vorgeschriebenen Grenzobstond um höchsiens
1.50 m unterschreiien, sofern sie, mit Ausnohme der Dochvor-
sprünge, einen Drittel der Fossodenlönge nicht überschreiten.

4 Der grosse Grenzobstond betrögl 100% der Geböudehöhe
und gilt gegenüber der Löngsfossode, die om meisten noch
Süden gerichtet ist. Der kleine Grenzobstond betrögt 60% der
Geböudehöhe und gilt gegenüber den übrigen Geböudetei-
len.

5 Der Mindestgrenzobstond betrögt 4 m.

6 Bei Einholten des Geböudeobstondes können die Grenzob-
stönde unter Erichtung eines Dienstborkeitsvertroges und der
Genehmigung durch den Gemeinderot ungleich verteilt wer-
den. Die Dienstborkeit ist im Grundbuch einzutrogen.

Atl.47

Nebenbouten sind eingeschossige, unbewohnte Bouten, wie
Gorogen, Kleinbouten usw., die nichi mehr ols 3.50 m Geböu-
dehöhe, 4.50 m Firsthöhe und 60 mz Grundflöche oufweisen.
Sie hoben einen Grenzobstond von mindestens 2.50 m einzu-
holten.

l9

$ 59t*z

s6l
2 Unlerirdische Bouten, die dos gewochsene Terroin nicht oder

nicht mehr ols 1 m überogen, dÜrfen bis I m on die Grenze
heronreichen.

3 Für Nebenbouten und unterirdische Bouten konn der Gemein-
derot beischriftlicher Einwilligung des Nochborn dos Bouen bis

on die Grenze gestotten.

Arl.48

Geböudeobstond I Der Geböudeobstond ist die kÜaeste Entfernung zwischen

zwei Fossoden; er entspricht der summe der beiden dozwi-
schenliegenden Grenzobstönde.
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Strossenobstond

Wold- und
Gewösserobstond

2 Bei mehreren Bouten ouf demselben Grundstück bemisst sich
der Geböudeobstond, wie wenn eine Grenze dozwischen lö-
ge.

3 Nebenbouten dürfen unter sich und zu onderen Geböuden
den Geböudeobstond unterschreilen.

4 Steht bei lnkrofttreten dieses Boureglementes ouf dem Noch-
borgrundslück bereiis eine Hochboute in geringerem Abstond
zur Grenze, ols dieses Boureglement vorschreibt, genügi on-
stelle des Geböudeobstondes die Einholtung des Grenzob-
stondes.

Art.49

I Der Abstond gegenüber öffentlichen Strossen richtet sich
noch den Vorschriften der kontonolen Slrossengesetzgebung.

2 Bei Privotstrossen, die nicht dem Gemeingebrouch gewidmet
sind, ist zwischen Fossode und Fohrbohnrond ein Absiond von
mindestens 3 m einzuholten.

Art.50

Bouien und Anlogen hoben gegenüber Wöldern einen Ab-
siond von mind. l5 m ob Woldgrenze einzuholten.

2 Erschliessungsstrossen sowie londwirtschoftliche Güter- und
Forslstrossen sind im Abstondsbereich zulössig.

3 Gegenüber folgenden Gewössern ist ein Gewösserobstond
von mind. l0 m einzuhollen:
. Wögitoler Ao
. Ruoslelboch
. Poulihofboch
. Chrolzerliboch
Gegenüber den übrigen Fliessgewössern ist ein Mindestob-
stond von 4 m einzuholten.

4 Der Abstond wird von der oberen Böschungskonte des Ge-
wössers ous gemessen.
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Ausnohmen
innerholb der
Bouzonen

Bestehende
Bouten und
Anlogen

G. Ausnohmen und bestehende Bouten

Art.5l

Der Gemeinderot konn innerholb der Bouzonen Ausnohmen
von den Bou- und Zonenvorschriften des Kontons und der Ge-
meinde bewilligen, wenn besondere Verhöltnisse vorliegen
und die Ausnohmebewilligung mit den öffentlichen lnieressen
vereinbor ist und keine wesentlichen Nochborinteressen ver-
letzt werden.

2 Besondere Verhöltnisse liegen insbesondere vor, wenn
o) sonst eine unzumulbore Hörte eintröfe;
b) donk der Abweichung wegen der örtlichen Gegebenhei-

ten eine bessere Lösung ezielt werden konn;
c) Art, Zweckbestimmung oder Douer des Geböudes eine Ab-

weichung noheliegen

3 Eine Ausnohmebewilligung ist ols solche zu bezeichnen und zu
begründen.

4 Eine Ausnohrne von den Bouvorschriften des kontonolen
Rechts bedorf der Zustimmung des zustöndigen Deporte-
mentes.

Arl.52

Bestehende, rechtmössig erstellte Bouien und Anlogen, die
den neuen Vorschriften widersprechen, sind in ihrem Bestonde
gorontiert. Werden solche Boulen in ihrem Zweck geöndert,
umgebout oder erweitert, so gelten die Bestimmungen dieses
Reglementes.

2 Bestehende gewerbliche und industrielle Betriebe und Anlo-
gen, die in einer nicht für sie bestimmten Bouzone liegen, dür-
fen bei Einholiung der übrigen Bouvorschriften im Rohmen
höchstens mössig störender Auswirkungen ongemessen er-
weitert werden.

3 Wenn ein bestehendes Geböude obgebrochen oder durch
höhere Gewolt zerstört oder in seinem Umfong vermindert
wird, so hot der Eigentümer fünf Johre long dos Recht, es im
früheren Umfong wieder oufzubouen. Die Sonderbesiimmun-
gen der Strossengesetzgebung bleiben vorbeholten.

4 Bestehende, gegen Wörmeverlust unzureichend geschützte
Bouten dürfen mit einer nochtröglichen Aussenisolotion die
Grenz- und Geböudeobstönde um jenes Moss unlerschreiten,
dos für eine ousreichende Wörmedömmung notwendig ist.

21
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4.

Zoneneihteilung

o) Bouzonen

b) Nichtbouzonen

c)Schutzonen und
geschützte Einzel-
objekte

d) Übrige Zonen

Bouzonen-Etoppen

ZONENVORSCHRIFTEN

Art.53

Dos Gemeindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt:

Kernzone
-r' Wohn- und Gewerbezone

Wohnzone
Wohn- und Ferienhouszone
Touristikzone
Gewerbezone
lntensiverholungszone Compingplotz
Zone für öffentliche Bouten und Anlogen
Freiholtezone

Londwirtschofiszone

Noturschutzzone
Geschützte Einzelobjekte
Lo ndschoftsschutzzone
Gefohrenzone

Übriges Gemeindegebiet

K

WG3
w2
WF

TZ

G
tzc

öBA
F

NS

so
LS

G7

L

UeG

o) Bouzonen

Art.54

Die Bouzonen werden in zwei Bouetoppen eingeteilt. Kriterien
der Einteilung sind Bedorf, Erschliessungsstond sowie orlsplo-
nerische und londwirtschoftliche Gesichtspunkte.

2 Bovzonen der l. Bouetoppe sind im Zonenplon voll ousgemolt.
ln ihnen besteht Boufreiheit im Rohmen der Zonenbestimmun-
gen.

3 Die Bouzonen der 2. Etoppe sind im Zonenplon ongelegt. Sie
können vom Gemeinderot gonz oder teilweise in die l. Bou-
etoppe umgeteilt werden, wenn folgende Voroussetzungen
erfüllt sind:
. Die Gefohrenzone durch die Verlegung des Schiessstondes

oder onderweitige Mossnohmen müssen oufgehoben sein
und die Bestimmungen der eidg. Lörmschulzverordnung
müssen eingeholten werden können.. Eine zusommenhöngende Siedlungsentwicklung muss ge-
wöhrleistet sein, vorongehende oder ongrenzende Sied-
lungsetoppen müssen zu 213 überbout und bewohnt sein.
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4

5

Die Zuteilung konn mii onderen sochbezüglichen Auflogen
und Bedingungen verbunden werden.

Der Gemeinderot führt den Zonenplon M. r:2000 roufend noch
und hölt ihn lnteressenten ouf der Gemeindeverwoltung zur
Einsicht zur Verfügung. Die Bevölkerung ist über die Etop-pen-
umteilungen zu informieren. Dem Justizdeportement iit'von
den Bouzonenverönderungen der 2. Etoppe schrifflich Kennt-
nis zu geben.

K

Kernzone

Wohn- und
Gewerbezone
WG3

Arl.55

Die Kernzone bezweckt die Erholtung des historischen Dorf-
kerns und die guie gestolterische Einordnung von Neubouten
und Renovotionen ins Orts- und Strossenbild. Es sind Wohn-
bouten und mössig störende Gewerbe- und Diensfleistungsbe-
triebe zulössig.

2 Der Kernzone ist die Empfindlichkeitsstufe lll zugeordnet

3 Es sind nur Sotteldöcher mii beidseitig gleicher Dochneigung
zulössig. Der Gemeinderot konn bei guter Einpossung ins Orts-
bild Wolmdöcher gestotien. Die Dochrondobschlüsse sind in
herkömmlicher Art ouszubilden (insbesondere bezüglich freie
Dochuntersicht, ollseitiger Dochvorsprung, Moteriolien).

4 Bei Bouten über l2 m Gesomtlönge sind Dochlukornen von je
mox. 2.40 mz Frontflöche ouf der Höhe des ersten Dochge-
schosses zulössig. Die Summe der: Frontflöche dorf nicht mehr
ols l/12 der Dochflöche (Ansicht) einnehmen. Bei Schlepp-
gouben muss der Scheitelpunkt mindestens I m unterholb des
Firstes liegen. Vereinzelte kleinere Dochflöchenfenster bis mox.
0.50 mz sind geslottet. Docheinschnitte sind nicht zulössig.

5 Die Fossoden hoben bezüglich Mossstöblichkeit, Gestoltung,
Moteriolwohl und Forbgebung den dörflichen und ortsübli-
chen Chorokter zu wohren und sich in die bestehende Bebou-
ung einzufügen.

6 Dos zulössige Bouvolumen ist voll ousnützbor

Arf.56

I ln der Wohn- und Gewerbezone sind neben Wohnbouten
ouch mössig siörende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe
gestottet.

2 Der Wohn- und Gewerbezone ist die Empfindlichkeitsstufe lll
zugeordnet.
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Wohnzone
w2

Wohn- und
Ferienhouszone
WF

Touristikzone
TZ

Gewerbezone

lntensiv-
erholungszone
Compingplotz
tTc

Art.57

ln den Wohnzonen W2 sollen ruhige und gesunde Wohnver-
höltnisse gewöhrleistel werden; nicht störende Betriebe sind
gestottet.

2 ln der Wohnzone W2 sind insbesondere ouch Reihenbouten im
Rohmen der moximolen Geböudelönge zulössig.

3 Der Wohnzone W2 ist die Empfindlichkeitssiufe llzugeordnet

Art.58

Die Wohn- und Ferienhouszone WF ist für Ein-, Zwei- und Dop-
peleinfomilienhöuser bestimmt.

2 Der Wohn- und Ferienhouszone WF ist die Empfindlichkeitsstufe
llzugeordnet.

Art.59

Die Touristikzone ist für Neu- und Umbouten von touristischen
Bouten und Anlogen bestimmt. Bouten und Anlogen hoben
sich gut ins Londschoftsbild einzuordnen.

2 Die Grundeigenlümer trogen die Erschliessungskosten dieser
Bouzone.

3 Der Touristikzone isi die Empfindlichkeitsstufe lll zugeordnet.

Art.60

Die Gewerbezone ist für höchstens mössig störende Gewerbe-
und lndustriebetriebe besiimmt. Reine Wohnbouten sind nicht
gestottet, hingegen ist je eine betriebsbedingte Wohnung pro
Geböude zulössig.

2 Der Gewerbezone ist die Empfindlichkeitsstufe lllzugeordnet.

Art.6l

Die lntensiverholungszone Compingplotz bezweckt den Be-
trieb eines öffentlichen Compingplotzes. Gestottei sind dos
Aufstellen von Wohnwogen und Zelten sowie die Erstellung der
notwendigen infrostrukturellen Bouten und Anlogen für den
Compingbetrieb.

G
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Zone für
öffentliche
Bouten und
Anlogen
öBA

2 Kontonole Vorschriften, insbesondere die Verordnung über die
Errichtung und den Betrieb öffentlicher Zeltplötze vom lO. De-
zember 1959 sowie gestützt dorouf erteilte Betriebsbewilligun-
gen des Polizeideporiemenies, bleiben vorbeholten.

3 Der lntensiverholungszone Compingplotz ist die Empfindlich-
keitsstufe ll zugeordnet.

Atl.62

I Die Zone für öffentliche Bouten und Anlogen ist für bestehen-
de und künftige öffentliche Bouten und Anlogen bestimmi.

2 Gegenüber ongrenzenden Bouzonen gelten deren Bouvor-
schriften.

3 Der Zone für öffentliche Bouten und Anlogen ist die Empfind-
lichkeiisstufe ll zugeordnet.

Art. 63

Tobelle der Grundmosse:

*l = 50% der Geböudehöhe mind. 4.0 m
*2 = Es gilt der grosse bzw. kleine Grenzobstond gemöss An. 46

Zone mox.
Anzohl

VG

mox.
Gebäude-

höhe

mox.
Flrsl-
höhe

mind.
Grenz-

obslond

mox.
Geböude-

lönge

AZ

K

WG3

w2

WF

TZ

G

tzc

3

3

z

2

3

3

9m

9m

7m

7m

9m

9m

l4m

14m

llm
11m

l4m

l4m

4.5 m

*l
*2

*2

*2

*l
*l
*2

40m

40m

25m

2Om

40m

40m

20m

0.60

0.35

0.25

(40%

üz)
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Freiholtezone
F

Londwirt-
schoftszone
LW

Allgemeines
o) Noturschutz-
zonen und
geschützte
Einzelobjekte

Art.64

I ln der Freiholtezone sind Bouten und Anlogen soweit diese
nicht im öffentlichen lnteresse liegen, unzulössig.

2 Porkplötze und Gortenwirtschoft sind zulössig.

b) Londwirlschoftszone

Arf. 65

ln der Londwirlschofiszone sind Bouten und Anlogen zulössig,
soweit die londwirtschoftliche oder gortenbouliche Nutzung
sie erfordert. Für einen bestehenden Londwirtschoftsbetrieb
gilt ein Stöcklioder eine zusötzliche Wohnung zur Erleichterung
des Generotionenwechsels ols zonenkonform.

2 lmmissionen ous der üblichen londwirtschofflichen oder gor-
tenboulichen Nutzung sind in benochborten Bouzonen hinzu-
nehmen.

3 Der Londwirtschoftszone isi die Empfindlichkeitsstufe lll zuge-
ordnei.

4 Alle Bouten und Anlogen in der Londwirtschoftszone bedürfen
einer kontonolen Roumplonungsbewilligung. Der Gemeinde-
rot beurteilt diese Bouvorhoben ouf die Einholtung der bou-
polizeilichen Vorschriften.

c) Schutzzonen und geschützte Einzelobjekte

Art.66

Die besonders schützenswerten Objekte werden in den Zonen-
plönen einer Noturschutzone zugewiesen oder ols geschützte
Einzelobjekte bezeichnet. Die geschützten Objekte dürfen we-
der beseitigi noch beeintröchtigt werden. Vorbeholten blei-
ben die nochstehenden Schutzvorschriften sowie die geslützt
dorouf vom Gemeinderot einzelfollweise ongeordneten Unter-
holts- und Pflegemossnohmen.

2 Der Gemeinderot sorgl, unter Beochtung der nochstehenden
ollgemeinen Schutzvorschriften sowie der vorhondenen Be-
stondesoufnohmen, für den ongemessenen Schutz der übri-
gen schützenswerien Objekte. Soweit erforderlich, trifft er
Schutzmossnohmen.
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b) Unterholtspflicht

c) Bewilligungs-
und Schoden-
ersotzpflicht

Generelle Schutz-
vorschriften
o) Allgemein

Art.67

Die geschützten Objekie sind im Rohmen der nochstehenden
Schutzvorschriften und der vom Gemeinderoi ongeordneten
Mossnohmen zu unterholten und zu pflegen. Der Gemeinderot
ist befugi, im Unterlossungsfoll die erforderlichen Pflege- und
Unterholtsmossnohmen ersotzweise durchführen zu lossen.

Art.68

Eingriffe in Schutzzonen und geschützte Einzelobjekle bedürfen
der Bewilligung des Gemeinderotes. Diese konn erteilt werden,
wenn der Eingriff für den Erholt des geschützten Objektes not
wendig ist oder ein überwiegendes lnteresse nochgewiesen
wird und dieses dodurch nicht nochholtig und unwiderbring-
lich geschmölert wird. Vorbeholten bleiben die obweichen-
den Ausnohmebestimmungen von Art. 70 und74.

2 lm überwiegenden lnteresse liegen insbesondere Mossnoh-
men zur Abwehr von Rutschungen; diese Mossnohmen müssen
die Anliegen des Noturschutzes soweil wie möglich berück-
sichtigen.

3 Wer ein geschütztes Objekt beschödigt, konn unobhöngig von
r-' einem Slrofverfohren verpflichtet werden:

o) die widerrechtlich getroffenen Mossnohmen rückgöngig zu
mochen;

b) ongemessenen Ersofz zu leisten, wenn die Wiederher-
stellung nicht möglich ist;

c) zu Unrecht bezogene Leistungen zurückzuerstotten.

Art.69

Feldgehölze, Feldobstböume, morkonte Einzelböume, Boch-
bestockungen, Holbtrockenrosen und Blumenwiesen sind ouf-
grund ihrer Bedeutung für den Noturhousholt und dos Lond-
schoftsbild noch Möglichkeit ungeschmölert zu erholten.

2 Der Gemeinderot trifft, soweit erforderlich, in Anwendung von
Art. 66 Abs.2 Schutzmossnohmen.

3 Der Gemeinderot konn für den Erholt und die Erneuerung der
in Abs. I genonnten Objekte Beitröge ousrichten. Er schliesst zu
diesem Zweck Dienslborkeiisvertröge ob.

a
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b) Hecken

Schutzvorschriften
für Schutzzonen
und geschützte
Einzelobjekte

Art.70

Die Hecken sind troditionsgemöss zu unterholten und zu
pflegen. lm gleichen Johr dorf in der Regel höchstens ein Drit
tel der Gesomtlönge eines Heckenbestondes ouf den Stock
gesetzt werden. Dos Versetzen von geschützten Hecken erfor-
dert eine Bewilligung des Gemeinderotes, welche eine Aus-
nohmesituotion im Sinne von $ 77 Abs. 1 PBG voroussetzt und
mit der Aufloge für eine Ersotzpflonzung zu verbinden ist. Die
neue Hecke hoi mindestens die Ausdehnung der zu er-
setzenden oufzuweisen und dorf nur ous einheimischen Ge-
hölzorten bestehen.

2 Die Ausrichtung von finonziellen Leistungen richtet sich noch
Art. 69 Abs.3.

Art.71

Die Noturschutzzone bezweckt die Erholtung, Förderung und
Pflege eines Gebietes ols Lebensroum einer typischen und
möglichst vielföltigen Pflonzen- und Tierwelt. Zudem soll dos
bestehende Londschoftsbild in seiner Eigenort bewohrt wer-
den. Nutzungen, welche Floro und Founo beeintröchtigen
könnten, sind untersogt.

2 Soweit der Schulzzweck dodurch nicht beeintröchtigt wird, ist
die bisherige londwirlschoftliche Nutzung weiterhin gestottet.
Untersogt sind Meliorolionen und Nutzungsiniensivierungen so-
wie neue Bouten und Anlogen. Sofern erforderlich, trifft der
Gemeinderot gestützt ouf Art. 66 Abs. I weitergehende
Schulzmossnohmen.

3 Die Nqturschutzgebiete sind, soweit erforderlich, extensiv zu
bewirtschoften. Die Feuchtgebiete (Riedwiesen) und die Mo-
gerwiesen sind einmolig jöhAich zu schneiden. Als Termine gel-
ten in der Regel:
Feuchtgebiete: onfongs September bis 15. Möz
Mogerwiesen: nicht vor dem l. Juli.

4 Für die Erschwernisse und die Ertrogseinbusse bei nolur-
schutzgerechter Pflege und Nutzung der Noturschutzgebiete
sind Bewirtschofiungsbeiiröge und Abgeltungen ouszurichten.
Vorhondene konlonole Ansötze und Richtlinien sind für die
Festsetzung der Höhe verbindlich. Die Ausrichtung von Ab-
geltungen und Bewirtschoftungsbeitrögen setzt in der Regel
den Abschluss eines Dienstborkeilsvertroges vorous.

5 Sofern es der Schutzzweck erfordert, sind die Grenzen der
Schutzgebiete zu morkieren.
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Atl.72

Londschofis-
schutzone
LS

Gefohrenzone
GZ

Boumgruppen
und Einzelböume,
Notursteinmouern

übriges
Gemeindegebiet
UeG

Die Londschoftsschutzone bezweckt die Erholtung der cho-
rokteristischen Londschoftselemente. Die lopogrofisähen, geo-
logischen und notürlichen Elemente, wie insbesonäere
Hecken, Feldgehölze und dergleichen, dürfen weder beseitigt
noch beeintröchtigt werden.

2 Bouten und Anlogen sind in Gestolfung, Moteriol- und Forb-
wohl der Londschoft untezuordnen.

Art.73

Die im Zonenplon ousgeschiedenen Gefohrenzonen liegen im
Uberschwemmungsbereich der Wögitoler-Ao. Bouliche Moss-
nohmen zur Gefohrenbegegnung obliegen dem Bouherr. Der
Gemeinderot konn im Boubewilligungsverfohren den Noch-
weis von Schulzmossnohmen verlongen. Mit der Erteilung der
Boubewilligung übernimmt der Gemeinderot keine Hoftung für
Schöden wegen höherer Gewolt.

Art.74

Die geschüizten Boumgruppen und Einzelböume sind sochge-
möss zu pflegen. Sie dürfen nur mit Bewilligung des Gemein-
derotes geföllt werden. Diese setzt eine Ausnohmesituotion im
Sinne von $ 77 Abs. I PBG vorous. Als Ausnohmegründe gelten
zudem drohende Gefohren sowie Kronkheitsbefoll.

2 Die Bewilligung ist mit der Verpflichtung zu einer einheimischen
Ersolzpflonzung zu verbinden.

3 Die geschützten Notursteinmouern dürfen nicht entfernt wer-
den. Allföllige Reporoturen sind mit ongepossten Moteriolien
ouszuführen.

d) übrige Zonen

Art.75

Jene Gebiete, die keiner Zone zugewiesen werden, bilden dos
übrige Gemeindegebiet.

2 Die Bewilligung von Bouten und Anlogen richtet sich noch den
Beslimmungen des eidgenössischen und kontonolen Rechts.

3 Bouten und Anlogen bedürfen einer konfonolen Ausnohme-
bewilligung. Der Gemeinderqt beurteilt die Bouvorhoben ouf
die Einholtung der boupolizeilichen Vorschriflen.

ArL 24
RPG

s74
S toz
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5.

Vorousselzung

Abweichung
gegenüber der
Grundordnung

GESTALTUNGSPLAN

Att.76

Soweit nicht gestützt ouf dieses Reglement oder den Zonen-
plon eine Gestoltungsplonpflicht besteht, können in ollen Bou-
zonen Gestoltungsplöne erlossen werden, wenn die Mindest-
flöche noch Art. l2 erreicht wird.

2 Gestoltungsplöne hoben eine bessere Gesloltung und über-
bouung ols die Normolbouweise zu gewöhrleisten. Dies triffi
insbesondere zu, wenn
o) sich die Bouten orchitektonisch besonders ouszeichnen und

ols Gesomtes hormonisch in ihre Umgebung einfügen;
b) eine besonders grosszügige und zweckmössige Anloge der

Frei-, Spiel- und Abstellflöchen vorgesehen ist;
c) die Gorogen möglichst unter Tenoin oder om Ronde der

Siedlung ongelegt und die Umgebung der Wohnbouten
von Verkehrsonlogen freigeholten werden;

d) preisgünstiger Wohnroum für Fomilien geschoffen wird,
e) durch eine verdichtete Bouweise eine houshölterische

Nutzung des Plongebietes erreicht wird;
f) ein dem oktuellen Stond der Technik entsprechendes wirt-

schoftliches und umwellfreundliches Energiekonzept vorge-
sehen ist oder ondere im öffenflichen lnteresse liegende
Mehrleistungen ousgewiesen werden.

Art.77

Je noch dem Mosse, in dem die Kriterien noch Arl. 63 erfülli
sind, konn der Gemeinderot nomentlich folgende Ausnohmen
von den Zonenvorschriften bewilligen:
o) Erhöhung der Ausnützungsziffer in der Zone

- WG ouf mox. 0.65,
- W2 ouf mox. 0.40,
- WF ouf mox. 0.30;

b) Erhöhung der Geböudelönge;
c) Erhöhung der Geschosszohl um ein Geschoss mit Ausnoh-

me der Wohn- und Ferienhouszone WF;
d) Herobsetzung der inlernen Grenz- und Geböudeobstönde,

vorbeholten bleiben die kontonolen Abstondsvorschriften.

2 Gegenüber Nochborgrundstücken sind die ordenilichen
Grenz- und Geböudeobstönde einzuholten.

30

5 zt'

5 zlt

1.
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Arf.78

lnholt

Anderung und
Aufhebung

2 sofern es zur Beurteilung noiwendig ist, konn der Gemeinderot
weitere Unterlogen (Modell etc.) verlongen. Er konn zudem
Fochleute für die Begutochiung beiziehen.

3 Rechtskröftige Gestoltungsplöne sind im Grundbuch onzumer-
ken.

Art.79

Der Gestollungsplon hot je noch Arl, Loge und Grösse des pro-
jektes zu entholten:
o) den nochgeführten Kqtosterplon im Mossstob t:500 mit Ein-

meter-Höhenkurven;
b) Angoben über die Gliederung und Gestoltung der Bouten

sowie die Gestoltung der Umgebung, der Frei_ und Spiel_
flöchen und die Bepflonzung;

c) einen Plon mit den Montel- und Höhenbegrenzungslinien
sowie den generellen Grundrissen der Bouten;

d) Angoben über die Erschliessung mit Fusswegen und Stros_
sen sowie über die Abstellflöchen für Motorfohzeuge und
Fohnöden

e) Angoben über die Versorgung und Entsorgung;
f) Angoben über die onrechenboren Geschossflöchen, die

onrechenbore Londflöche sowie die für dos projekt not-
wendige Ausnützungsziffer;

g) ein Reglement mit den Sonderbouvorschriften und ein Kuz-
beschrieb, in denen die besonderen Vorteile gemöss Arl.76
nochgewiesen sowie die für die Abweichung von der
Grundordnung nolwendigen Ausnohmen oufgeführt wer_
den.

Der Gestoltungsplon konn ous wichtigen Gründen der Grund-
eigentümer oder von Amtes wegen durch Verfügung des Ge-
meinderoles geöndert werden. Die Genehmigung durch den
Regierungsrot bleibt vorbeholten.

2 Er konn noch Anhören der Grundeigentümer durch Verfügung
des Gemeinderotes oufgehoben werden, wenn innert fünf-
zehn Johren seit lnkrofttreten nicht in wesenflichen Teilen mit
der Verwirklichung begonnen wurde.

3 Die Gemeindeversommlung konn beim Erloss oder bei Ande-
rung des Zonenplones die Aufhebung von Gestoltungsplönen
beschliessen, sofern dodurch der Grundsotz von Treu und
Glouben nichl verlelzt wud.
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6 BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN UND BAUKONTROTTE

Arl.80

Bouten und Anlogen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung
errichtet oder geöndert werden.

2 Die Bewilligung wird im ordentlichen oder vereinfochten Ver-
fohren erteilt. Für geringfügige Bouvorhoben genügt die Mel-
depflicht.

3 Bouten und Anlogen werden nomentlich donn geöndert,
wenn sie öusserlich umgestoliet, erweitert, erheblich umge-
bout oder einer neuen, boupolizeilich bedeutsomen Zweckbe-
stimmung zugeführt werden.

4 Als Anlogen gelten nomentlich Verkehrseinrichtungen, soweit
diese nichl von untergeordneter Bedeulung sind, erhebliche
Gelöndeverönderungen, Silos, offene Moteriollogerplötze und
ortsfeste Krononlogen.

5 Bouten und Anlogen, für deren Erstellung oder Anderung on-
dere Erlosse ein besonderes Bewilligungsverfohren vorsehen,
bedürfen keiner Boubewilligung noch diesem Gesetz. Die be-
troffene Gemeinde ist vorgöngig onzuhören.

6 DerBoubewilligungspflichtunterliegeninsbesondereouch:
o) Abwosserbeseitigungsonlogen;
b) Tonkonlogen und Tonksiellen;
c) Terroinverönderungen und Stüizmouern über I m Höhe in

den Bouzonen;
d) Kies, Sond- und Lehmgruben sowie Steinbrüche;
e) Tiefbouten und Arbeiten in oder on öffentlichen Strossen;
f) Logerplötze und öhnliche Einrichtungen;
g) Reklomen und öhnliche Einrichtungen;
h) Moterioldepots mit mehr ols 2 m Höhe und mehr ols 100 m2

Grundflöche.

7 Ohne Boubewilligung dürfen provisorische Bouten und Anlo-
gen erslelll werden, die wöhrend der Ausführung von Bouten
oder Anlogen ols Bouinstollotion benötigt werden.

Art.81

Dos Meldeverfohren findei Anwendung ouf geringfügige Bou-
vorhoben und unbedeutende Anderungen bereits bewilligter
Projekte, sofern domit offensichtlich keine öffentlichen oder
privoten lnteressen berührt werden und keine Nebenbeslim-
mungen oder Ausnohmebewilligungen notwendig sind.

32

$7s

$75

Bewilligungs-
pflicht

Meldepflicht
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2

3

Der Meldung on die Boubehörde sind oile zur Beurteirung des
Bouvorhobens nötigen unterlogen beizufügen; die pflicÄt zur
öffentlichen Aufloge und zur Erstellung eiÄes Bougesponnes
entföllt. Die Boubehörde prüft die Untertogen ouf vollsiöndig-
keit und ordnet nöiigenfolls deren Ergönzung on.

Bleibt ein der zustöndigen Bewilligungsbehörde gemeldeies
Bouvorhoben innert 20 Togen seit Eingong ohne widerspruch,
so gilt es ols bewilligt.

Verfohren
o) Bougesuch

Arl.82

Dos Bougesuch ist ouf dem omtlichen Formulor mit folgenden
Beilogen in je dreifocher Ausführung beim Gemeinderot einzu-
reichen:
o) Aktueller Grundbuchouszug und Nochweis der Boube-

rechtigung;
b) Ein vom Geomeier nochgeführter und untezeichneier Ko-

tosterplon mit eingetrogenen Mossen des Boukörpers somt
Grenz- und Geböudeobstönden mit mindestens einem Fix-
punkt;

c) Grundrissplöne oller Geschosse mit Eintrog der Zweckbe-
siimmung der einzelnen Röume sowie ollen zur prüfung des
Projektes notwendigen Mosse und Angoben;

d) Schnilt und Fossodenplöne im Mossstob l:100 mit be-
stehenden und neuen Terroinlinien, den mossgebenden
Geböudehöhen sowie den weiteren notwendigen, ouf den
Fixpunkt bezogenen Höhenkoien om Bou;

e) Konolisotions-/Erschliessungs- und Umgebungsplöne mit An-
gobe der Abstellplötze für Motorfohzeuge und Fohröder
sowie den Erholungsflöchen und Kinderspielplölzen;

f) Detoillierte Berechnung der Ausnützungsziffer bm^r. der
Überbouungsziffer, soweit eine solche erforderlich ist, und
Berechnung des kubischen lnholts. Die Berechnung der
Flöchenmosse muss in seporoien Plönen übersichtlich dor-
gestellt sein;

g) schriftliches Einverstöndnis des Nochborn bei Nebenbouten
on der Grenze;

h) die notwendigen Angoben gemöss der Lörmschufz- und
Luftreinholteverordnu ng;

i) Besondere Gesuchsunterlogen für kontonole und eidgenös-
sische Amtsstellen.

2 Bei Um-, An- und Aufbouten sind bestehende Bouteile
schwoz, neu zu erstellende rot und obzubrechende gelb dor-
zustellen.
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3 Der Gemeinderot konn in besonderen Föllen weitere unferlo-
gen, nomentlich ein geologisches oder stotisches Guiochten,
Verkehrsgutochten, Schottenwurfdorstellungen. Angoben und
Anschlussportien benochborler Fossoden sowie ein Modell
verlongen, wenn dies für die Beurteilung des Bougesuches not-
wendig erscheint.

4 Dos Bougesuch und die Beilogen sind vom Bouherrn, vom
Grundeigentümer und vom plonverfosser zu unlezeichnen.
Die Plonungsunterlogen sind gefoltet ouf dos Formot 44 einzu-
reichen.

Art.83

I Der Gemeinderot legl dos Bougesuch wöhrend 20 Togen öf-
fenllich ouf. Er gibt die Aufloge im Amisbtoit und in orts-
üblicher Weise bekonnt.

2 Aut den Zeiipunki der Publikotion des Bougesuches hin isi ein
Bougesponn zu erstellen, dos die künftige Gestoli und röum-
liche Ausdehnung der Boute oder Anloge sowie die Teroinver-
önderungen oufzeigt.

3 Dos Bougesponn muss bis zur rechtskröftigen Erledigung des
Bougesuchs stehen gelossen werden. Wenn es der Siond des
Verfohrens erloubt, konn der Gemeinderoi eine vozeitige Be-
seitigung gestotien.

Arl.84

Der Gemeinderot bewilligl geringfügige Bouvorhoben oder
Anderungen bewilligter BouvorhoOen, wenn keine öffenfli-
chen oder privoten lnteressen berührt werden, noch schriftli-
cher Anzeige on die Anstösser und on die zuslöndigen Be-
willigungsinslonzen des Kontons ohne öffenlliche Aufloge und
Publikotion.

2 ln diesem und onderen begründeten Föllen dispensiert er von
der Erstellung eines Bougesponnes und konn ouch die Anfor-
derungen on die einzureichenden Unierlogen reduzieren.

Art.85

I Wöhrend der Auflogefrist konn gegen dos Bouvorhoben Ein-
sproche erhoben werden.

b) Aufloge und
Publikolion

c) Vereinfochtes
Verfohren

d) Einsproche

s78

s7e

!
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2 Öffentlich-rechtliche Einsprochen sind noch Mossgobe der
verordnung über die verwoltungsrechtspflege beirn-cemein-
derot, privotrechtliche Einsprochen noch Mossgobe der Zivil-
prozessordnung beim Einzelrichter des Bezirkes Morch einzu-
reichen.

2 ln der Regel hot er dos Bougesuch und die Einsprochen innert
zwei Monoten noch Einreichung der genügenden unterlogen
und dem Eingong der Bewilligung onderer zustöndiger lnston-
zenzu beurteilen.

uber Bougesuch und ollföllige öffenflich+echfliche Einsproch- |

en ist gleichzeitig Beschluss zu fossen. Die Boubewilligungsver- 
|

fügung und der Einsprochenentscheid sind ollen porieien mii-
zuteilen.

35

s80

sBl

sBl

$82

3 spötere Einsprochen sind zulössig, wenn die boulichen vorkeh-
ren ous den oufgelegten plönen nicht deuilich ersichflich wo-
ren oder ihnen widersprechen.

Art.86

I Der Gemeinderot sorgt für eine beförderliche Behondlung der
Bougesuche.

e) Enischeide

f) Beschwerde

Vorentscheide

3

Arl.87

Gegen Boubewilligungsverfügungen und Einsprocheent-
scheide konn noch den Vorschriften der Verordnung über die
Verwoltungsrechtspflege Beschwerde erhoben werden. Dos
zulössige Rechtsmitiel ist den porteien onzuzeigen.

Arl.88

Zur Abklörung wichtiger Boufrogen konn dem Gemeinderot
dos Gesuch um einen Vorentscheid unterbreitet werden.

2 Der Vorenlscheid ist hinsichflich der behondelten Frogen in
gleicher Weise verbindlich, gültig und onfechtbor wie eine
Boubewilligung.

3 Für Dritte erlongt der vorentscheid nur verbindlichkeil, wenn
dos ordentliche Boubewilligungsverfohren noch Art. g3 durch-
geführt worden ist, wos der Gesuchsteller ousdrücklich verlon-
gen muss.
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Bouousführung
o) Boubeginn

b) Geltungsdouer
der Boubewilligung,
Frisistillstond

c) Einstellung von
Bouorbeiten,
Wiederherstellung

Boukonlrolle

Arl.89

Mit den Bouorbeiten dorf erst begonnen werden, wenn die
Boubewilligung und ollföllige Entscheide über öffenilich- und
zivilrechiliche Einsprochen rechtskröftig sind.

Art. ?0

Die Geltungsdouer der Boubewilligung betrögt zwei Johre,
vom Eintritt der Rechtskroft der Bewilligung qn gerechnet. Sie
konn ouf begründetes Gesuch hin um ein weiteres Johr ver-
löngert werden.

2 Die zweijöhrige Frist für den Boubeginn steht wöhrend der
Douer eines Zivilprozesses still.

Art.9l

Der Gemeinderot verfügt die Einstellung von Bouorbeiten, die
der erteilten Bewilligung widersprechen oder ohne Bewilligung
in Angriff genommen worden sind. ln seiner Verfügung konn er
einer ollfölligen Beschwerde die oufschiebende Wirkung ent-
ziehen.

2 Er verfügt ouf Kosten des Bouherrn die Abönderung oder Ent-
fernung von widerechtlichen Bouten und Anlogen. sofern die
Abweichung gegenüber den Bouvorschriften nicht bedeu-
tungslos ist.

Atl.92

Der Gemeinderot überwocht die Einhollung der Bouvorschrif-
ten. Er lösst insbesondere kontrollieren:
o) die Erslellung des Bougesponns und Schnurgerüsts;
b) die notwendigen Höhenfixpunkte;
c) die Erstellung der Konolisotionsleitungen und Anlogen vor

dem Eindecken;
d) die Enichtung des Rohbous;
e) die Fertigstellung der Boute vor dem Bezug.

2 Die erwöhnten Boustodien sind vom Bouherrn oder von der
Bouleitung dem Boukontrollorgon rechizeitig onzuzeigen.

3 Dos Ergebnis der Kontrollen sowie die Schlussobnohme sind in
einem Protokoll festzuhollen. Es isl jeweils ouch die Einholtung
kontonoler Bewilligungen zu prüfen.
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Gebühren

Boukommission

4 Die orgone der Boukontrolle hoben jedezeit freien zutritt zur
Boustelle und sind berechtigt, in die Ausführungsplöne Einsicht
zu nehmen.

Arl.93

Der Gemeinderqt erhebt für die Behondlung von Bou- und
Vorentscheidsgesuchen, die Boukontrolle sowie den Entscheid
über Einsprochen Gebühren.

2 Er lösst hiefür eine Gebührenordnung.

Art.94

Der Gemeinderot wöhlt eine Boukommission von 3 bis 5 Mit-
gliedern, die die Boutötigkeit in der Gemeinde überwocht, die
Bewilligungsgesuche prüft, dem Gemeinderot Anlröge stellt
und die Boukontrolle durchführt.

sBe
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7 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Arl.95

Widerhondlungen gegen dieses Boureglement und dos konto-
nole Plonungs- und Bougesetz sowie die gestützt dorouf erlos-
senen weiteren Vorschriften werden noch den Vorschriften der
Verordnung über den Sirofprozess im Konlon Schwyz mit Hoft
oder Busse bestroft.

Arl. 96

I Dieses Boureglement tritl noch Annohme durch die Stimmbe-
rechtigten mit der Genehmigung durch den Regierungsrot in
Kroft.

2 Die im Zeitpunkt des lnkrofttretens höngigen Bougesuche sind
noch den Vorschriften dieses Reglementes zu beurteilen.

Att.97

I Mit lnkroftireten dieses Reglementes werden oufgehoben:
Dos Boureglement mit Zonenplon vom 31. Möz l98l.

2 Die Quortiergestoltungsplöne bleiben in Kroft.

3B

se2

Strofbestimmungen

lnkrofttreten

Aufhebung
früheren Rechts

.J-
\\Rkserveol \Compony\RP\50O Vorderthol\01 OP\Bqureglemenl\Boureglemenl Genehmlgung.doc



ANHANG 1

KOMMUNALE NATURSCHUTZZONEN UND GESCHÜTZTE OBJEKTE

Nr Flurnome Bezeichnung

1.05
1.06
1.07

t.0B

1.21

1.22
1.24

1.26
L27
1.29

1.32
r.35
1.36
l.37
l.3B
r.39

1.42
L43
1.44
t.45

3.01

3.04
3.05

4.01
4.02

.l I

.12

.13

.14

.15

.17

.tB

.19

Flüeli
Rosswiese
Untere Flüe/Schrot
lnn. Brounwold

Cholweiden
Gschwend
Gschwend
Rosswiese
Rossweidli
Rossweidli
Ob. Windeggweid
Dorloui-Weid

Chliweid
Untere Chliweid
Pfiffegg
lm Armen
Börrichti
Wicherten

unter Alten
Stofel
Lottenloch
Alistofel
Wilden
Stuckliwold

Flüeli
Ob. Windeggweid
Lisegg
Kolvorienbödeli

Steinerli
Pfiffegg
Dorloui-Weid

Wögitoler Strosse
Wögitoler Strosse

Lo ndschof tsschutzzone
Londschof tsschutzzone
Londschof tsschutzzone
Noturschulzzone

Schutzobjekt Freiholtezone
Schutzobjekt Freiho ltezo ne

Noturschutzone
Noturschutzzone
Noturschutzone
Noturschutzzone

Noturschutzone
Noturschulzzone
Nolurschutzzone
Noturschutzzone
Noturschutzone
Noturschut;zone
Noturschulzzone
Noturschutzzone

Noturschutzzone
Nolurschutzzone
Noturschutzzone
Noturschutzone
Noturschuizone
Nofurschut .one

Noturschutzzone
Noturschutzzone
Noturschutzzone
Noturschutzzone
Noturschutzz:one
NoturschutTJone

Schulzobjekt
Schutzobjekt
Schutzobjekt
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